
V E R T R A G
über Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der 

Deutschen Demokratischen Republik und 
der Volksrepublik China

Der Präsident der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Vorsitzende der Volksrepublik China
HABEN,

Von dem Wunsch beseelt, die engen und freundschaftlichen Be
ziehungen und die Zusammenarbeit zwischen der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Volksrepublik China auf der 
Grundlage der gegenseitigen Achtung der Souveränität, der 
Nichteinmischung in die: inneren Angelegenheiten, der Gleich
berechtigung und des gegenseitigen Nutzens weiter zu ent
wickeln und zu stärken.

In der Entschlossenheit, in Übereinstimmung mit den Grund
sätzen der Satzung der Vereinten Nationen, den Weltfrieden zu 
erhalten und zu festigen;und jeden möglichen Beitrag zur Ge
währleistung der Sicherheit der Völker in Europa und in Asien 
zu leisten,

Überzeugt davon, daß die Festigung und die Entwiddung der 
freundschaftlichen Beziehungen und der Zusammenarbeit zwi
schen der Deutschen Demokratischen Republik und der Volks
republik China den Lebensinteressen des deutschen und des 
chinesischen Volkes und gleichzeitig den Interessen aller Völker 
der Welt entsprechen,
BESCHLOSSEN,

zu diesem Zweck den vorliegenden Vertrag zu schließen und zu 
ihren Bevollmächtigten ernannt:

Der Präsident der Deutschen Demokratischen Republik — den 
Ministerpräsidenten der Deutschen Demokratischen Republik, 
Otto Grotewohl;

der Vorsitzende der Volksrepublik China — den Minister
präsidenten des Staatsrates, Tschou En-lai.

Die Bevollmächtigten kamen nach dem Austausch ihrer in ge
höriger Form und in Ordnung befundenen Vollmachten über 
Folgendes überein;

Artikel 1
Die Vertragschließenden Seiten bestätigen feierlich, daß beide 

Staaten im Geiste aufrichtiger Zusammenarbeit an allen inter
nationalen Handlungen teilnehmen, deren Ziel die Gewähr
leistung des Weltfriedens und der Sicherheit der Völker in Über
einstimmung mit den Grundsätzen der Satzung der Vereinten 
Nationen ist.
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